
Rechtsanwalt R. Wulff 

Hamburg, den 05.09.2013 

Gewerberaummietrecht/WohnraumMietR 

  

- Aktuelle Rechtsprechung/ gängige Fragen in der 

tel. Erstberatung  - 



Übersicht 

2 

1.  Einhaltung der Schriftform 
 

2.  Mietsicherheiten 
 
3.  Betriebskostenabrechnung 
 
4.  Besichtigungsrechte des Vermieters 
 
5.  Gewährleistung 
 
6.  Für Praxis: a) Sonderkündigungsrecht des Vermieters 
 
7.  b) Problemfeld: Abstellen von Sachen im Treppenhaus 
durch Mieter. 

 

 

 

 

 



3 

1. Einhaltung der Schriftform 



Schriftform 
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Erforderlicher Inhalt der Mietvertragsurkunde 
 

-  Das Schriftformerfordernis schützt vor allem den potentiellen 

Grundstückserwerber (Schutzweck der Norm): Alle wesentlichen 

Vertragsbedingungen – insbes. Mietgegenstand, Miethöhe, Dauer und 

Umfang des Mietgebrauchs  sowie die Vertragsparteien (sog. Essentialia 

negotii) – müssen sich deshalb aus der Vertragsurkunde ergeben. 
 

      Bundesgerichtshof, Urt. v. 29.09.1999 – XII ZR 313/98 

 

 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

- Für die Einhaltung der Schriftform ist es erforderlich, dass alle 

Vertragsparteien die Vertragsurkunde unterzeichnen. Unterzeichnet für eine 

Vertragspartei ein Vertreter den Mietvertrag, muss dies in der Urkunde 

durch einen das Vertretungsverhältnis anzeigenden Zusatz hinreichend 

deutlich zum Ausdruck kommen. 
 

  Bundesgerichtshof, Urt. v. 05.11.2003 – XII ZR 134/02 

 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

 ->Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) müssen entweder 
alle Gesellschafter der GbR den Mietvertrag unterzeichnen oder bei einer 
Unterzeichnung durch nur einen oder einzelne Gesellschafter der GbR 
muss die Unterschrift auch für die übrigen Gesellschafter durch einen 
Vertretungszusatz deutlich gemacht werden (z.B. durch Zusatz „i.V.“ Gster 
X).  

  

 -> Fehlt ein solcher Vertretungszusatz im Mietvertrag, so ist jedenfalls nicht 
auszuschließen, dass vorgesehen war, dass auch die anderen 
Gesellschafter noch die Urkunde unterschreiben sollten und deren 
Unterschrift noch fehlt. Bei einer Unterschrift durch nur einen oder einzelne 
Gesellschafter der GbR u.ä Gesellschaften ohne Vertreterzusatz ist die 
Schriftform deshalb nicht eingehalten.  

  

 Bundesgerichtshof, Urt. v. 05.11.2003 – XII ZR 134/02 

 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

- Bei Unterzeichnung durch einen Gesellschafter einer GbR wird aktuell 

diskutiert, ob aufgrund des Gesamtvertretungsgrundsatzes der GbR            

(§ 709 BGB) im Mietvertrag zusätzlich vermerkt werden muss, "in welcher 

Funktion" der Unterzeichner für die GbR etc. gehandelt hat: 
 

 beispielsweise: 

              „Unterschrift Geschäftsführender Gesellschafter der „Knikka GbR " 

 

Ein solches Zusatzerfordernis lässt sich der BGH-Rechtsprechung jedoch 

nicht entnehmen. ME auch zu Recht, den oftmals besteht gleichrangiges 

Vertretungsrecht der Gster der GbR u.ä im Innenverhältnis zwischen den 

Gstern  zu Dritten. 
 

 vgl. Neuhaus, in IMR 2013, 310 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

- Das Hinzusetzen eines (Firmen-)Stempels zu einer Unterschrift des 

Gesellschafters weist denjenigen, der die Unterschrift geleistet hat, als 

unterschriftsberechtigt für die Gesellschaft aus. Eine so in den Verkehr 

gegebene Erklärung erfüllt das Schriftformerfordernis! 

 

Denn der Geschäftsverkehr misst dem Firmen- oder Betriebsstempel eine 

Legitimationswirkung bei. Die Abgabe einer unterschriebenen und mit 

Stempelzusatz abgeschlossenen Erklärung dokumentiert im Hinblick auf die 

insoweit relevante äußere Form, mit der geleisteten Unterschrift hinsichtlich 

dieses Geschäfts zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt zu 

sein und in diesem Sinne handeln zu wollen. Eine solche Erklärung wirft 

deshalb keinen Zweifel an ihrer Vollständigkeit auf.  
 

 Bundesgerichtshof, Urt. v. 23.01.2013 – XII ZR 35/11 

 

 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

- Hat eine GmbH mehrere Geschäftsführer, ist zur wirksamen Unter-

zeichnung des Mietvertrages die Unterschrift aller Geschäftsführer oder ein 

Vertretungszusatz („i.V.“) erforderlich, sofern nicht z. B. der unter-

zeichnende Geschäftsführer nach dem Rubrum des Mietvertrages 

alleinvertretungsbefugt ist.  
 

 Bundesgerichtshof, Urt. v. 19.09.2007 – XII ZR 121/05 

  

- Bei der Unterschrift durch einen sonstigen Vertreter der GmbH (z.B. 

durch einen Prokuristen) ist ein Vertretungszusatz (z. B. „ppa.“ oder „i.V.“) 

jedoch idR entbehrlich. Denn hier kann keine Verwechslung darüber 

entstehen, dass der sonstige Vertreter nicht für sich, sondern die im 

Rubrum des Mietvertrages angegebene GmbH unterschreibt.  
 

 Bundesgerichtshof, Urt. v. 07.05.2008 – XII ZR 69/06 

 

 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

- Bei der Unterzeichnung des Mietvertrages durch eine AG müssen – wenn 

die AG durch mehrere Vorstände vertreten wird – alle im Rubrum des 

Mietvertrages genannten Vorstandsmitglieder zur Wahrung der Schriftform 

unterzeichnen. Bei der Unterzeichnung nur durch einen Vorstand muss 

zwingend zu Einhaltung des Schriftformerfordernisses die Unterschrift den 

Hinweis enthalten, dass das unterzeichnende Vorstandsmitglied auch 

diejenigen Vorstandsmitglieder vertreten will, die nicht unterzeichnet haben 

(z. B. durch „i.V.“). Bea.: Eine kommentarlose Unterzeichnung führt 

dagegen zu einem Schriftformverstoß. 
 

  BGH, Urt. v. 04.11.2009 - XII ZR 86/07 



Schriftform 
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Vertragsparteien 
 

- Entsprechende Anwendung der BGH-Rechtsprechung auf Mietvertragsschluss mit: 

 

•  Offene Handelsgesellschaft (OHG) 

• Kommanditgesellschaft (KG) 

• GmbH & Co KG 

•     mbh 

•     Limited 

•     UG (kostengünstige „Mini GmbH“) 

•     Mehrere Personen auf Vermieterseite bspw. Eheleute „als Vermieter“,  
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2. Mietsicherheiten 

 



Mietsicherheiten 
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§ 551 BGB (ges. Vorgaben für Mietsicherheiten bei Wohnraum) 
 

(1)  Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu 

leisten, so darf diese (…) höchstens das Dreifache der auf einen Monat 

entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung 

ausgewiesenen Betriebskosten betragen. 
 

(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei 

gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn 

des Mietverhältnisses fällig. Die weiteren Teilzahlungen werden zusammen mit 

den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. 
 

(3)  Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei einem 

Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen 

Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien können eine andere Anlageform 

vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen des Vermieters 

getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem Mieter zu. (…)  
 

(4)  Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

 



Mietsicherheiten 
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Mietsicherheiten bei Gewerberaum ??? 
 

    -> Obwohl keine gesetzlichen Vorgaben bestehen, wird z. T. dennoch 

vertreten, dass in vorformulierten Vertragsklauseln des Vermieters keine 

höhere Mietsicherheit als 3 Nettokaltmieten gefordert werden kann.  
 

 vgl. Lindner-Figura/Opreé/Stellmann, 3. Aufl. (2012), Kap. 12 Rn. 36 
 

-> (=„bei Vermieterberatungskonstellation“) Eine höhere Mietsicherheit  

(z. B. per Mietzahlungsbürgschaft) sollte deshalb individualvertraglich 

mit Mieter vereinbart und entsprechend dokumentiert werden. 

 -> Der Geschäftsraumvermieter ist ebenso wie der Wohnungsvermieter 

verpflichtet, die vom Mieter geleistete Barkaution von seinem 

Vermögen getrennt und insolvenzsicher anzulegen. 

 (vgl. KG Berlin, 8 Zivilsenat zum Aktenzeichen 8 U 254/12)  

 



Mietsicherheiten 

15 

Mietsicherheiten bei Gewerberaum??? 
 

-  Bei Vereinbarungen von Bürgschaften ist strittig, ob Bürgschaft auf erstes 

Anfordern in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gefordert werden kann. 

 

-  Bei Stellung einer Geldsumme ist zu beachten, dass eine fehlende 

getrennte Vermögensanlage bei Wohnraummiete eine strafrechtliche 

Untreue (§ 266 StGB) darstellt! 
 
  Bundesgerichtshof, Beschluss v. 02.04.2008 – 5 StR 354/07: Jedoch keine 

 Untreue bei Gewerberaummietverträgen! 

 

-  Verzug mit der Mietsicherheit begründet ein außerordentliches 

Kündigungsrecht nach § 543 I 1 BGB des Vermieters bei 

Gewerberaummiete. 
 

  Bundesgerichtshof, Urt. v. 21.03.2007 – XII ZR 255/04 und XII ZR 36/05 



Mietsicherheiten 
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§ 569 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 

 

(2a) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Absatz 1 liegt ferner vor, wenn der Mieter mit 
einer Sicherheitsleistung nach § 551 in Höhe eines Betrages im Verzug ist, der der 
zweifachen Monatsmiete entspricht. Die als Pauschale oder als Vorauszahlung 
ausgewiesenen Betriebskosten sind bei der Berechnung der Monatsmiete nach  Satz 1 
nicht zu berücksichtigen. Einer Abhilfefrist oder einer Abmahnung nach        

        § 543 Absatz 3 Satz 1 bedarf es grds nicht. Absatz 3 Nummer 2 Satz 1 sowie § 543 
Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

 
- Die Neuregelung für das WohnraummietR  
     gilt nach § 578 Abs. 2 BGB nicht für Gewerberaummiete!   Stattdessen verbleibt es    
     bei der Gewerberaummiete bei dem vorstehenden BGH-Urteilen vom 21.03.2007. 
 
   Schmidt-Futterer, 11. Aufl. (2013), § 569 BGB Rn. 32a 

 
Vorteile / Nachteile der BGH-Rechtsprechung gegenüber der Neuregelung?        
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3. Betriebskostenabrechnung 

 



Betriebskostenabrechnung 
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Anerkenntnis durch Zahlung? 

 

-  Die vorbehaltlose Erstattung eines Guthabens aus einer Betriebskosten-

abrechnung stellt kein deklaratorisches Schuldanerkenntnis dar. Dies gilt 

ebenso im Gewerberaummietrecht. 

 

-  Auch nach der Auskehr eines Guthabens ist eine nachträgliche Korrektur 

möglich und es kann damit auch ein Rückzahlungsanspruch aus § 812 

BGB gegeben sein. 

 

 BGH, Urteil vom 10.07.2013 - XII ZR 62/12 

    vorhergehend: LG Hamburg, 24.04.2012 - 316 S 155/11  
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4. Besichtigungsrechte des Vermieters 
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Problemkreis Grundgesetz und BGB-Mietrecht 

- Grds. muss Vermieter vorab Anlass der gewünschten Besichtigung in einer 
Vorfrist von 14 Tagen ankündigen. Es gilt der grds der schonenden 
Rechtsausübung, so dass nur in Kernzeiten und mit Absprache des M.  
Besichtigungen zwischen 10- 13 oder 15.00 -18 Uhr unter  Woche Mo- Fr 
möglich sind.   

- Eine Formularklausel/Besichtigungsklausel  in einem Wohnraummietvertrag, 
die den Vermieter berechtigt  ohne besonderen Besichtigungsanlass 
besichtigen zu können ist unwirksam wegen Verstoßes gegen § 307 BGB.  

- Soweit durch die Klausel bestätigt werden soll, dass ein periodisches 
Besichtigungsrecht im Abstand von mindestens zwei Jahren besteht 
(Abmerk. des Verf.=das ist ok), ergeben sich grundsätzlich keine Bedenken. 
Im Hinblick auf das Transparenzgebot des § 307 BGB gilt, dass die Klausel 
in jeden Fall klar stellen muss, dass das BesichtigungsR vorher vom Vermieter 
angekündigt werden muss und er nicht ungefragt sein Besichtigungswunsch 
per AGB Klausel durchsetzen darf.   

 
 BGH, Urteil vom 29.05.2013 – VIII ZR 285/12  

Besichtigunsbegehren  



Ausnahmen : Besichtigung durch Selbsthilfe 

nach § 229 BGB durch V. gerechtfertigt 

 Ohne vorherige Erlaubnis gar mit „Zweitschlüssel“ 
darf V. sich nicht Zutritt in das vermietete Objekt 
beschaffen, es handelt sich um verb. Eigenmacht ggü 
dem sich der M. ggfs. mit einstweiliger Verfügung 
nach § 935 ZPO zu wehr setzen kann. (regelmäßig 
Besitzstörung) + StrafR Verl. HausR § 123 StGB - 

 Ausnahmsweise Zutrittsverschaffung unter Tb Vss    
§ 229 BGB möglich. Obj konkrete Gefahr für 
Mietobjekt etwa nach Mängelanzeige durch M. erf. 
Fallgruppe: ->Brand in Abwesenheit des M/ 
Unkontrollierter Wasseraustritt aus der Mietwohnung. 
Hinweis/Obacht als Vermieter: Offene Fenster im 
Winter – Stichwort Frostschaden - rechtfertigen den  
Zutritt heute regelmäßig nicht mehr, weil die meisten 
wasserführenden Rohre unter Putz verlegt sind. 

1/13/2020 



Gewerberaummiete 

 Bei der Ausübung hat der Vermieter in gleicher 

Weise die Belange des Gewerberaummieters zu 

berücksichtigen (hier Rücksichtnahme auf 

„betriebliche Belange) wie bei der 

Wohnraummiete. Er muss vorher ankündigen und 

kann nur ausnahmsweise einen Termin einseitig 

bestimmen, (vgl. vorstehende Ausführungen). 

 

1/13/2020 
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5. Gewährleistung 

 



Gewährleistung 
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§ 536 BGB Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln 

 

(1a) Für die Dauer von drei Monaten bleibt eine Minderung der Tauglichkeit  außer 

Betracht, soweit diese auf Grund einer Maßnahme eintritt, die einer 

energetischen Modernisierung nach § 555b Nummer 1 dient. 

 

- Teleologische Reduktion, dass Minderung bei vollständiger Aufhebung der 

Gebrauchstauglichkeit dennoch in Betracht kommt?    

     (so Hinz, NZM 2013, 209) 

 

- Minderungsberechnung bei Zusammentreffen von energetischen 

Modernisierungen mit Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen?    

(z.B. bei „einheitlichem Lärm und Staub“) 

     (vgl. Flatow, NJW 2013, 1185)  



Gewährleistung 
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§ 536 BGB Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln 

 

- Teleologische Reduktion, dass Minderungsausschluss bei nicht 

spätestens drei Monate vor ihrem Beginn in Textform angekündigten 

energetischen Modernisierungen (§ 555 c BGB) nicht eingreift? 

 
  vgl. Hinz, NZM 2012, 777     

 Beachte: § 555 c BGB ist bei Gewerberaum abdingbar. 

 -  Dann auch ZBR an den laufenden Mieten mögl. 



Gewährleistung 
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Direkter „Nachbarausgleich“? 
 

-  Beeinträchtigt die auf Grund zeitweiliger Sondernutzung der Straße vor dem 
Nachbargrundstück verursachte Einwirkung auf ein Grundstück dessen 
ortsübliche Benutzung als Restaurant (hier: fast durchgängige Sperrung der 
Straße für ca. 20 Monate wegen Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück), 
kann dies einen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch analog § 906 Abs. 2 
Satz 2 BGB auslösen. 

 

-  Ist der Ertrag aus einer gewerblichen Nutzung - hier als Restaurantbetrieb - 
beeinträchtigt, so ist dem Ausgleichsanspruch der Ertrag zu Grunde zu legen, 
der vor der Beeinträchtigung erzielt wurde. 

 

•  OLG Bremen, Urteil vom 17.06.2013 - 3 U 36/11;  

•             BGH,  Urteil vom 31.05.1974, V ZR 114/72, NJW 1974, 1869, 

                 1871).  



Gewährleistung 
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Schadenshaftung des Vermieters 
 

- Den Vermieter trifft die vertragliche Nebenpflicht, Störungen des Mieters  

und Beschädigungen der von diesem eingebrachten Sachen zu unterlassen  

(§ 241 Abs. 2 BGB). 

 

- Durch die Beauftragung eines Unternehmens mit Reparaturen am Haus 

überträgt der Vermieter auch die Erfüllung der ihm gegenüber den Mietern 

obliegenden Fürsorgepflichten. 

 

- Folge: Schadenshaftung des Vermieters gem. §§ 535, 280 Abs. 1, 278 BGB 
(=letztgenannte Zurechnungsnorm)  

 BGH, Urteil vom 12.12.2012 - XII ZR 6/12 
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6.  Wiederkehrenden Fragen in tel. 
Erstberatung: zu Sonderkündigungsrecht 

 



6a) Sonderkündigungsrecht 

Einliegerwohnung  
 Grds hat der Vermieter bei Vorhandensein eines 

Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung ein SoKüR.  

 Vss ist, dass der V. tatsächlich dauerhaft mit im Haus 
wohnt 

 Obacht: Gibt es im Haus eine dritte Wohnung, SoKü 
(-)  

 Wenn TB vss gegeben, muss V. trotzdem eine um 3 
Monate verlängerte KüFrist einhalten, je nach Dauer 
des laufenden MietV KüFr zwischen 6 und 15 Mo.  

 Obacht der gekündigte M. kann sich auch auf die 
Sozialklausel/SozWiderspr nach § 574, 574 b BGB 
berufen, bei fehlenden Einigung muss ggf. Gericht 
entscheiden.  

1/13/2020 



7b) 

 

 

 

 

 7. Abstellen von Sachen im Treppenhaus 

1/13/2020 



Grundsätzliches zu 7b) 
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     -> Gerichtlich geklärt und allgemein anerkannt ist inzwischen, dass der Vermieter 

nicht generell verbieten darf, Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren im Treppenhaus 

abzustellen (siehe BGH, Urteil vom 10. 11. 2006, Aktenzeichen V ZR 46/06). Eine 

entsprechende Regelung in der Hausordnung zum Mietvertrag ist unwirksam. Das 

liegt unter anderem an den Grundrechten der Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz 

(Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung) und Artikel 6 Grundgesetz 

(Schutz der Familie). 

 

(siehe BGH, Urteil vom 10. 11. 2006, Aktenzeichen V ZR 46/06).  



Problematisches insbes.  Eingangstür, Treppen, Geländer, 

Handläufe und Briefkästen müssen zugänglich bleiben – 

Verkehrssicherungspflicht des Vermieters 
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 Weiterhin lässt sich aus einer Reihe von Urteilen entnehmen, dass die Eingangstür, 
die Treppen und die Geländer bzw. Handläufe nicht zugestellt werden dürfen; Zitat: 
"Bei der Inaugenscheinnahme hat das Amtsgericht festgestellt, dass sich beim 
Abstellen des Kinderwagens an diesem Platz sowohl der eine Flügel der 
Hauseingangstür nicht mehr vollständig öffnen lässt, als auch das Geländer der 
unteren Stufen nicht mehr zum Festhalten genutzt werden kann.") 

 Hinsichtlich der Treppen und Handläufe folgt dies schon daraus, dass dadurch andere 
Mieter, insbesondere ältere Personen, gefährdet würden. Wenn der Vermieter hier 
nicht einschreitet, muss er damit rechnen, dass ihm eine Verletzung seiner 
Verkehrssicherungspflicht vorgeworfen wird, wenn etwas passiert (, Zitat: "Der 
Vermieter einer Wohnung ist im Rahmen der ihm obliegenden 
Verkehrssicherungspflicht auch für die Sicherheit der zu den Mieträumen führenden 
Treppe verantwortlich […]. Zur Verkehrssicherung im Treppenhaus gehört daher auch, 
dass Stolpergefahren /Fallen vermieden werden."). 

 Auch die Briefkästen dürfen nicht zugestellt werden. Hier gibt es allerdings 
Gerichtsurteile, die es als zumutbar erachten, dass der Mieter über den Kinderwagen 
hinweggreifen bzw. den Kinderwagen beiseiteschieben muss. Immer Einzelfall 
entscheidend.  

 
 

    Siehe zu den Gliederungspunkten LG Berlin, Urteil vom 15.09.2009, Aktenzeichen 63 S 
487/08; siehe hierzu Eisenschmid, in: Schmidt-Futterer, Mietrecht, 11. Auflage 2013, § 535 
BGB, Rn. 139,   speziell zu Stolpergefahren auf Treppen Rn. 153; (vergleiche z.B. AG Köln, 

Urteil vom 15.05.1995, Aktenzeichen 207 C 43/95 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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